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Niederösterreich

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §46;

BauRallg;

ROG NÖ 1976 §16 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Es bestehen keine Bedenken, die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens eines gewerbebehördlichen Verfahrens im

Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigen, jedoch müssen die unterschiedlichen Aufgabenstellungen für die

Baubehörde und die Gewerbebehörde berücksichtigt werden (Hinweis E 15.10.1981, 401/80).

Schlagworte

Bauverfahren (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Diverses BauRallg11/4Baubewilligung

BauRallg6Beweismittel unzuständige Behörde
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